
STADTLIPPSTADT 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

2. Änderungssatzung zur 
 Satzung der Stadt Lippstadt über die Erhebung von Kur-
beiträgen im Ortsteil Bad Waldliesborn vom 17.12.2003 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/ 
SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz zur Errichtung einer Ge-
meindeprüfungsanstalt vom 30.04.2002 (GV NRW 2002, S. 160) und der 
§§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712 / SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Art. 74 des Gesetzes zur An-
passung des Landes an den Euro vom 25.09.2001 (GV NRW 2001 S. 708), 
hat der Rat der Stadt Lippstadt in seiner Sitzung vom 14.12.2020 für die 
Erhebung eines Kurbeitrages für den Ortsteil Bad Waldliesborn folgende 2. 
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Lippstadt über die Erhebung von 
Kurbeiträgen im Ortsteil Bad Waldliesborn vom 17.12.2003 beschlossen:  

 
Artikel 1 

Änderungen 
 
In § 4 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 
 
In § 5 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 
 
In § 5 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 
 
In § 8 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 
 
In § 8 Abs. 3 Satz 4 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 
 
In § 8 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 
 
In § 10 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 
 
In § 12 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) 1. Halbsatz werden die Worte „Tou-
ristik und Marketing GmbH Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und 
Werbung Lippstadt GmbH“ ersetzt. 
 



In § 12 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a) 2. Halbsatz werden die Worte „Tou-
ristik und Marketing GmbH Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und 
Werbung Lippstadt GmbH“ ersetzt. 
 
In § 12 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b) 1. Halbsatz werden die Worte „Tou-
ristik und Marketing GmbH Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und 
Werbung Lippstadt GmbH“ ersetzt. 
 
In § 12 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c) 1. Halbsatz werden die Worte „Tou-
ristik und Marketing GmbH Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und 
Werbung Lippstadt GmbH“ ersetzt. 
 
In § 12 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c) 2. Halbsatz werden die Worte „Tou-
ristik und Marketing GmbH Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und 
Werbung Lippstadt GmbH“ ersetzt. 
 
In § 12 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe e) werden die Worte „Touristik und Mar-
keting GmbH Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lip-
pstadt GmbH“ ersetzt. 
 
In § 12 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „Touristik und Marketing GmbH 
Bad Waldliesborn“ durch „KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH“ 
ersetzt. 

Artikel 2 
Neufassung 

 
§ 11 wird in der bisherigen Fassung gestrichen und wie folgt neugefasst: 
 
Mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs wird die KWL Kultur und Wer-
bung Lippstadt GmbH beauftragt. Sie verwaltet das Beitragsaufkommen 
nach Maßgabe der zwischen ihr und der Stadt Lippstadt getroffenen Ver-
einbarungen.  

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt über die Er-
hebung von Kurbeiträgen im Ortsteil Bad Waldliesborn wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht wor-

den 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Lippstadt vor-

her gerügt und die dabei verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lippstadt, den 22.12.2020 
gez. Moritz 
Bürgermeister



Die öffentliche Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der 
Stadt Lippstadt unter http://lippstadt.de/bekanntmachungen veröffent-
licht. 


